
SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG

BITTE LESEN SIE ALLE BEDINGUNGEN UND AUFLAGEN DER FOLGENDEN 
LIZENZVEREINBARUNG VOR GEBRAUCH DER SOFTWARE DURCH.

Produktbezeichnung : InHelp VIEWER
Version : 2.3

DIES IST EINE GÜLTIGE UND RECHTSKRÄFTIGE VEREINBARUNG ZWISCHEN IHNEN  
(EINZELPERSON ODER JURISTISCHE PERSON) UND DER FIRMA EVIDENT (“EVIDENT”).  DIE 
SOFTWARE SCHLIESST DAS COMPUTER-PROGRAMM, ZUGEHÖRIGE DRUCKSCHRIFTEN, 
DATEN UND INFORMATIONEN VON EVIDENT EIN, DIE IN DIESEM PAKET DES SOFTWARE-
PRODUKTS ENTHALTEN SIND.  DURCH HERUNTERLADEN, KOPIEREN ODER SONSTIGE 
NUTZUNG DER SOFTWARE STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN UND AUFLAGEN DIESER 
VEREINBARUNG ZU. DIESE SOFTWARE UMFASST EINIGE OPEN-SOURCE-SOFTWARE. 
BEFOLGEN SIE BEI DER VERWENDUNG SOLCHER OPEN-SOURCE-SOFTWARE DIE 
JEWEILS ZUTREFFENDEN LIZENZBEDINGUNGEN. KEIN TEIL DIESER VEREINBARUNG 
BESCHRÄNKT ODER ÄNDERT JEGLICHE RECHTE UND PFLICHTEN, DIE SICH AUS DEN 
LIZENZBEDINGUNGEN DER OPEN-SOURCE-SOFTWARE ERGEBEN. EVIDENT GEWÄHRT 
IHNEN EINE NICHT EXKLUSIVE LIZENZ ZUR BENUTZUNG DER SOFTWARE, VORAUSGESETZT, 
DASS SIE DEN FOLGENDEN BEDINGUNGEN UND AUFLAGEN ZUSTIMMEN:

Paragraph 1 Geistiges Eigentum
Alle Titel und Urheberrechte dieser Software liegen bei Evident oder ihren Lizenzgebern. Die Software 
ist außerdem durch Urheberrechtsgesetze und internationale Urheberrechtsabkommen sowie andere 
Gesetze und Abkommen zu geistigem Eigentum geschützt. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.

Paragraph 2 Benutzungsbedingungen
1. Sie dürfen die Software kopieren und auf mehreren Computern verwenden.
2. Sie dürfen die Software zu Sicherungszwecken kopieren.
3. Änderungen dieser Software zum Debuggen, Upgraden oder jeglichen anderen Zwecken sind ohne 

Vorankündigung vorbehalten.

Paragraph 3 Verleih und Übertragung
Sie dürfen die Software oder eine Kopie der Software nicht vermieten, leasen, weiter lizenzieren oder 
verleihen. Sie dürfen jedoch alle Ihre Rechte unter dieser Vereinbarung übertragen, vorausgesetzt, 
dass Sie keine Kopien der Software behalten und der Empfänger den Bedingungen und Auflagen 
dieser Vereinbarung zustimmt.

Paragraph 4 Beschränkungen
1. Sie dürfen die Software nicht ohne vorherige Genehmigung durch Evident verteilen oder 

reproduzieren, weder vollständig noch auszugsweise.
2. Sie durfen keine abgeleitete Version der Software erzeugen, übertragen, verkaufen, verteilen, 

verleihen oder vermieten.
3. Sie dürfen die Software, DLL oder irgendeinen Teil der Software nicht analysieren, zurückentwickeln, 

dekompilieren, zerlegen oder ausdrucken.
4. Sie stimmen zu, dass die Software den Ausfuhrkontrollgesetzen und -bestimmungen von 

Japan, USA und anderen zuständigen Ländern unterliegt. Sie müssen alle geltenden 
Ausfuhrkontrollgesetze und Bestimmungen von Japan, USA und anderen Ländern befolgen.

5. Sie dürfen keine Warenzeichen, Warnungen, Urheberrechte und anderen Hinweise an der Software 
verändern, löschen oder unleserlich machen.

Paragraph 5 Begrenzte Garantie
Evident garantiert für die Dauer von neunzig (90) Tagen nach dem Kauf dieser Software oder eines 
Produkts, das diese Software enthält, dass diese Software im Wesentlichen wie in den Handbüchern 
oder anderen begleitenden Dokumenten der Software erläutert funktioniert. EVIDENT GARANTIERT 
NICHT, DASS SÄMTLICHE ABWEICHUNGEN VON DIESER VEREINBARUNG (EINSCHLIESSLICH 
TECHNISCHER DATEN, ANLEITUNGEN, FALLS VORHANDEN) KORRIGIERT WERDEN. 

Paragraph 6 Haftungsausschluss
1. ABGESEHEN VON DEN HIER GENANNTEN BEGRENZTEN GARANTIEN, ERHALTEN 

SIE DIE SOFTWARE “OHNE MÄNGELGEWÄR” UND OHNE GARANTIE JEGLICHER ART, 
AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIERT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, 
GARANTIEN DER NICHT-VERLETZUNG, GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND/ODER EIGNUNG 
FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

2. EVIDENT ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE IHNEN ODER DRITTEN 
ENTSTEHEN (EINSCHLISSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, ALLGEMEINE, SPEZIELLE, 
DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE- ODER NEBENSCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH VERLUST VON 
BETRIEBSPROFITEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON BETRIEBSDATEN 
UND DERGLEICHEN) UND MIT LIEFERUNG, GEBRAUCH ODER LEISTUNG DER 
SOFTWARE IN VERBINDUNG STEHEN, ES SEI DENN, SOLCHE SCHÄDEN SIND DIREKT 
AUF GROBE FAHRLÄSSIGKEIT ODER VORSÄTZLICHE HANDLUNGEN DURCH EVIDENT 
ZURÜCKZUFÜHREN.  

Paragraph 7 OPEN-SOURCE-SOFTWARE
MIT AUSNAHME GROBER FAHRLÄSSIGKEIT ODER VORSÄTZLICHER HANDLUNGEN 
ÜBERNIMMT EVIDENT KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE IHNEN ODER DRITTEN 
ENTSTEHEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, ALLGEMEINE, SPEZIELLE, 
DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE- ODER NEBENSCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH VERLUST VON 
BETRIEBSPROFITEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON BETRIEBSDATEN UND 
DERGLEICHEN) UND MIT LIEFERUNG, GEBRAUCH ODER LEISTUNG SOLCHER OPENSOURCE-
SOFTWARE IN VERBINDUNG STEHEN.

Paragraph 8 Wirkungszeitraum
1. Diese Vereinbarung tritt ab dem Datum des Erhalts der Software oder eines Produkts, das diese 

Software enthält, in Kraft.
2. Unbeschadet anderer Rechte behält sich Evident das Recht vor, diese Vereinbarung zu kündigen, 

falls Sie die Bedingungen und Auflagen dieser Vereinbarung nicht erfüllen. In einem solchen Fall 
müssen Sie sämtliche Kopien der Software und alle ihre Bestandteile vernichten.

3. Evident behält sich das Recht vor, die Bereitstellung dieser Software ohne Benachrichtigung der 
Anwender einzustellen.

Paragraph 9 Geltendes Recht und Gerichtsbarkeit
1. Grundlage für Regelung, Vollzug und Auslegung dieser Vereinbarung sind die Gesetze Japans.
2. Bezüglich jeglicher Rechtstreitigkeiten, die sich möglicherweise aufgrund dieser Vereinbarung 

ergeben, liegt die ausschließliche Gerichtsbarkeit beim Bezirksgericht Tokio. 
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